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7.u Berinn der F"lnfziger,5 ahre Nurden in österreich erstmals 
Bodenmarkierungen in größerem Umfange angebracht. Versuche 
bezüglich der Farbe der Bodenmarkierungen ergaben damals, 
daß es zweckmäßig ist, die Mittelmarkierungen in gelher 
Farbe auszuführen. Dadurch können solche Markierungen von 
den weißen Randmarkierungen leichter untersc~ieden werden. 

\ 

Gründe der Verkehrssicherheit, insbesondere bei schlechten 
Sichtverhältnissen, sprechen fHr eine gelbe Markierung von 
Fahrftrei.fen i,m Gegensatz zur ,·;reißen Markierunr: des Fahr­
bahnrandes. Der Kraftwagenlenker kann sich somit an der 
gelben r~arkierung des ~'1ittels1reirens orientieren, weil 
sich neben diesem Streifen jedenfalls ein Teil der Fahr­

bahn befindet. 

Auf Grund der "Tersuchsergebnisse und der ane;efUhrten Er~ 
\'1ltp:lmeen, die s ich aus der Fahrpraxis ergeben, wurde die 
Unterscheidunr: auch in die Straßenverkehrsordnung Uber­

nommen. 

Daß andere Staaten zu ab1'leichenden Lösuneen (wei~e Mi ttel~ 
markierungen) kamen, hat bisher zu keinen SchNierigkeiten . 

geführt, zumal die Art und Bedeutung vonBodenmarkierun~en 

überall gleich ist. 
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Gegen eine Umstellung auf einheitlich weiße Bodenmarkerungen 

in österreich spricht neben den Erfahrungen der Praxis auch, 
daß alle gegenwärtig gelben Markierun~en entfernt und durch 
weiße erset zt l'terden mUßten, wodurch erheb liehe Kosten 
entstünden. 

Zu 2 
Da die Bodenmark~gen vom Straßenerhalter auf dessen Kosten 

anzubringen sind, fällt die Beant"lortun~ dieser Fra~e -
hinsichtlich der Bundesstraßen - in den Bereich des Bauten­
ressorts. Wie mir aber hekannt ist, bestehen keine wesent­
lichen Kostenunterschiede zwischen Bodenmarkierungen in 
gelber oder weißer Farbe. 

Wien, 1977 12 15 
Der Bundesminister 
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